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GESETZGEBUNG

WAS SICH BEI DER ABGABE DER 
STEUERERKLÄRUNG ÄNDERT

Noch vor der parlamentarischen Sommerpause hat der Gesetz-
geber das „Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfah-
rens“ verabschiedet. Dieses sieht sowohl für die Finanzverwal-
tung als auch für den Steuerzahler einige Änderungen vor.

Frist für die Abgabe der Steuererklärung

Für Sie als Steuerzahler besonders interessant dürften die Än-
derungen bei der Frist für die Abgabe der Steuererklärung sein. 
Wird die Erklärung von uns erstellt, muss sie künftig erst zwei 
Monate später als bisher, also bis zum 28.02. des Zweitfolge-
jahres, beim Finanzamt eingegangen sein. Andernfalls setzt das 
Finanzamt ab 2019 sofort Verspätungszuschläge fest - einen 
Ermessensspielraum hat es dann nicht mehr.
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Das Finanzamt darf die Steuererklärung vorab anfordern. 
Wer beispielsweise seine Steuererklärungen früher nicht oder 
nur verspätet abgegeben hat, muss damit rechnen, dass seine 
Frist künftig schon vor dem 28.02. des Zweitfolgejahres endet. 
Auch bei hohen Nachzahlungen in der Vergangenheit oder bei 
einer bevorstehenden Betriebsprüfung kann das Finanzamt die 
Steuererklärung früher anfordern.

Belege müssen nicht mehr zwingend eingereicht werden

Spendenbescheinigungen und Steuerbescheinigungen über 
Kapitalerträge müssen Sie künftig nicht mehr mit der Steuerer-
klärung einreichen, sondern nur noch dann, wenn das Finanzamt 
dies verlangt. Die Steuerbescheinigung über Kapitalerträge kön-
nen Sie ab 2017 auch in elektronischer Form von der Bank anfor-
dern. Sie sollten die Belege aber trotzdem mindestens so lange 
aufbewahren, bis das Veranlagungsverfahren abgeschlossen ist.

Nachweise zur Geltendmachung einer Behinderung müssen 
nur noch bei erstmaliger Antragstellung und bei einer Änderung 
der Verhältnisse vorgelegt werden. Diese sollen künftig ebenfalls 
in elektronischer Form von der für die Feststellung einer Behin-
derung zuständigen Stelle an das Finanzamt übermittelt werden.

Was sich sonst noch ändert

 ● Anstelle von Sachbearbeitern werden hauptsächlich Compu-
ter die Steuererklärungen prüfen. Hierzu werden Risikoma-
nagementsysteme als Unterstützung eingesetzt.

 ● Statt des guten alten Steuerbescheids auf Papier sollen künf-
tig vermehrt elektronische Bescheide übersandt werden. Hier-
für müssen Sie sich (oder wir uns als Ihr Steuerberater) bei der 
Finanzverwaltung anmelden und sich einverstanden erklären. 

 ● Eine erfreuliche Änderung gibt es bei der Ermittlung der steu-
erlichen Herstellungskosten. Künftig dürfen angemessene 
Teile der allgemeinen Verwaltungskosten sowie angemessene 
Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für frei-
willige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersversor-
gung mit einbezogen werden, soweit diese auf den Zeitraum 
der Herstellung entfallen. Dieses Wahlrecht muss allerdings 
in Übereinstimmung mit der Handelsbilanz ausgeübt werden.

Diese Änderungen sind größtenteils ab 2018 erstmals anzuwen-
den.

UNTERNEHMER

EXPORTUMSÄTZE: KEIN VERTRAUENSSCHUTZ 
BEI ZU ALLGEMEINEN RECHNUNGSANGABEN

Die Ausfuhr von Waren in Staaten, die nicht der EU angehören, 
ist umsatzsteuerfrei. In einem kürzlich durch den Bundesfinanz-
hof (BFH) entschiedenen Fall ging es um die Nachweise bei ei-
ner solchen Ausfuhrlieferung.

Der betroffene Unternehmer betrieb einen Elektrogerätehandel. 
Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung bemängelte das 
Finanzamt die Nachweise für seine steuerfreien Ausfuhren. Auf 
vielen der Ausfuhrbelege - genauer: auf Belegen von Abgangs-
zollstellen in Österreich und Italien - waren die Zollstempel näm-
lich gefälscht. Das Finanzamt versagte dem Unternehmer daher 
die Steuerbefreiung. Der Lieferant hielt dagegen, dass für ihn die 
Fälschungen nicht erkennbar gewesen seien, und wollte Vertrau-
ensschutz - was das Finanzamt jedoch ablehnte.
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Der BFH hat das Vorgehen des Finanzamts nun bestätigt: Dem 
Unternehmer ist kein Vertrauensschutz zu gewähren, da er ge-
gen Sorgfaltspflichten verstoßen hat. Der Vertrauensschutz 
bei der Ausfuhr setzt formell ordnungsgemäße Nachweise vo-
raus. Diese lagen jedoch nicht vor. Die Rechnungen enthielten 
zum Beispiel keine Angaben, die eine eindeutige und leicht nach-
prüfbare Feststellung der abgerechneten Leistung ermöglichen. 
Der Unternehmer verwendete stattdessen Formulierungen wie 
„Mobiltelefone GSM, Videokameras, Farbfernsehgeräte, HiFi-
Systeme, CD-Spieler, Spielekonsolen, Möbel für Rundfunk/TV, 
HiFi-Lautsprecher-Set“. Diese allgemein gehaltenen Bezeich-
nungen waren nicht geeignet, um festzustellen, welche konkre-
ten Gegenstände ausgeführt worden sind.

Hinweis: Bei Exportumsätzen sollten Sie daher unbedingt 
darauf achten, die gelieferten Waren mit genauen Typenbe-
zeichnungen in Ihren Rechnungen zu beschreiben.

TERMINGESCHÄFTE: VERLUSTVERRECHNUNG 
DÜRFEN ZÜGEL ANGELEGT WERDEN

Verluste aus betrieblichen Termingeschäften können nach dem 
Einkommensteuergesetz nur mit Gewinnen aus solchen Ge-
schäften verrechnet werden; ein Verlustausgleich mit anderen 
Einkünften ist nicht erlaubt. 

Diese Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung hat eine KG im 
Jahr 2009 zu spüren bekommen, deren Finanzamt es für dieses 
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Jahr abgelehnt hatte, ihre sechsstelligen Verluste aus Zins-Wäh-
rungs-Swaps (Termingeschäfte) mit positiven Einkünften aus Ge-
werbebetrieb desselben Jahres zu verrechnen. Das Finanzamt 
ging davon aus, dass die Verluste nur mit künftigen Gewinnen 
aus Termingeschäften verrechnet werden können. Die KG wollte 
die Verrechnung auf dem Klageweg erreichen, ist damit jedoch 
vor dem Bundesfinanzhof (BFH) gescheitert.

Der BFH hält die Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung für 
Verluste aus betrieblichen Termingeschäften jedenfalls dann  
für verfassungsgemäß, wenn die Verluste in Folgejahren noch 
mit Gewinnen aus Termingeschäften verrechenbar sind. Ver-
fassungsrechtlich ist es laut BFH nicht geboten, dass sich ein 
Verlust direkt im Entstehungsjahr steuerlich auswirken muss. 
Zudem ist es sachlich gerechtfertigt, betriebliche Verluste aus 
Termingeschäften hinsichtlich ihrer Verrechnungsmöglichkeit 
schlechterzustellen als sonstige betriebliche Verluste. Verrech-
nungsbeschränkte Termingeschäfte sind hochspekulative und 
besonders risikogeneigte Geschäfte, denen der Gesetzgeber 
hinsichtlich ihrer Verlustverrechnung Zügel anlegen darf.

Hinweis: Kann ein Unternehmen festgestellte Verluste aus 
Termingeschäften in späteren Jahren nicht mehr mit gleich-
artigen Gewinnen verrechnen, weil etwa der verlustbrin-
gende Geschäftsbetrieb eingestellt worden ist, gehen die 
Verluste steuerlich verloren. Ob die Ausgleichs- und Abzugs-
beschränkung bei diesem Definitiveffekt noch verfassungs-
gemäß ist, musste der BFH nicht entscheiden, so dass diese 
Frage in Zukunft noch der gerichtlichen Klärung bedarf.

GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

DIENSTWAGEN: ANSCHEINSBEWEIS FÜR 
PRIVATNUTZUNG GILT FÜR ALLE
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Bei Arbeitnehmern und Selbständigen spricht der „Beweis des 
ersten Anscheins“ stets für eine private Mitbenutzung eines 
Dienstwagens. Um die daraus folgende Versteuerung eines geld-
werten Vorteils bzw. einer Nutzungsentnahme zu verhindern, 

muss der Steuerpflichtige diesen Anscheinsbeweis von sich aus 
entkräften. In der Regel wird das nur durch die Vorlage eines ord-
nungsgemäßen Fahrtenbuchs gelingen.

Nach Ansicht des Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH 
sollte dieser Anscheinsbeweis jedoch nicht für ihn gelten. Er war 
beherrschender Gesellschafter einer GmbH, die telefonische 
Rechtsberatung anbot. Als Geschäftsführer fuhr er den Pkw der 
GmbH (Maserati) nachweislich auch zu betrieblichen Zwecken. 
Allerdings konnte er mangels Fahrtenbuch nicht nachweisen, 
dass die Nutzung ausschließlich zu betrieblichen Zwecken er-
folgte. Deshalb ging das Finanzamt nach dem oben genannten 
Anscheinsbeweis von einer privaten (Mit-)Benutzung aus. Mit 
seiner dagegen gerichteten Klage hatte der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer keinen Erfolg.

Nach Meinung des Bundesfinanzhofs gilt der sogenannte An-
scheinsbeweis auch für beherrschende Gesellschafter-Ge-
schäftsführer. Als Folge dieses Beweises musste die GmbH die 
nach der 1-%-Regel ermittelte Privatnutzung des Maserati als 
verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) versteuern.

Hinweis: Achten Sie stets darauf, dass die Nutzung eines 
etwaigen Dienstwagens im Anstellungsvertrag geregelt ist, 
ansonsten handelt es sich per se um eine vGA, selbst wenn 
Sie ein Fahrtenbuch führen.

EINLAGENRÜCKGEWÄHR EINER 
KAPITALGESELLSCHAFT MIT SITZ IM EU-AUSLAND

Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften können entweder 
eine steuerpflichtige Dividende darstellen, die nach dem Teilein-
künfteverfahren zu besteuern ist, oder eine vollständig steuer-
freie Einlagenrückgewähr. Letztere liegt vor, wenn die Kapitalge-
sellschaft die Ausschüttung nicht aus Gewinnen speist, die sie 
erwirtschaftet hat, sondern aus historischen Einlagen der Gesell-
schafter finanziert.

Die Quelle der Ausschüttung hat also für den Gesellschafter un-
mittelbare steuerliche Relevanz. Leider ist es einem Gesellschaf-
ter einer Kapitalgesellschaft in der Regel aber nicht möglich zu 
erfahren, ob es sich um eine Gewinnausschüttung oder um eine 
Einlagenrückgewähr handelt. Zu diesem Zweck sieht das amtli-
che Muster einer Steuerbescheinigung vor, dass auf der zu jeder 
Ausschüttung auszuhändigenden Steuerbescheinigung der Be-
trag der Einlagenrückgewähr zu vermerken ist.

Für ausländische Kapitalgesellschaften gilt dieses amtliche 
Muster nicht. Da aber auch ausländische Kapitalgesellschaf-
ten Einlagen an ihre Gesellschafter zurückzahlen können, stellt 
sich die Frage, wie in solchen Fällen vorzugehen ist. Gesetzlich 
sind Kapitalgesellschaften mit Sitz im EU-Ausland verpflichtet, 
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die Feststellung der Einlagenrückgewähr beim deutschen 
Finanzamt zu beantragen. Wie dieser Antrag auszusehen hat 
und welche Schwierigkeiten es dabei gibt, haben Steuerberater 
vehement diskutiert. Das Bundesfinanzministerium hat in einem 
aktuellen Schreiben nun zumindest eine Frage geklärt: Danach 
muss ein Antrag auf Feststellung einer Einlagenrückgewähr bis 
zum Ende des Jahres gestellt werden, das auf das Jahr der 
Ausschüttung folgt. Anträge, die danach eingehen, können 
nicht mehr berücksichtigt werden, eine Fristverlängerung soll 
nicht möglich sein.

Hinweis: Sind Sie Gesellschafter oder Aktionär einer im 
EU-Ausland ansässigen Kapitalgesellschaft, sollten Sie bei 
jeder Ausschüttung hinterfragen, ob es sich um eine Einla-
genrückgewähr handelt und ob zeitnah ein Antrag auf ent-
sprechende gesonderte Feststellung gestellt worden ist. Für 
Kapitalgesellschaften in einem Drittland gibt es bislang kein 
entsprechendes Verfahren - hier bleibt eine Einlagenrückge-
währ nach wie vor umstritten.

ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER

WANN MÜSSEN ARBEITNEHMER EINE 
EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG ABGEBEN?

Längst nicht alle Arbeitnehmer sind zur Abgabe einer Ein-
kommensteuererklärung verpflichtet. Zu den Pflichtveranla-
gungsfällen zählen Arbeitnehmer beispielsweise, wenn

 ● sie positive Einkünfte aus der Vermietung einer Wohnung oder 
ausländische Kapitaleinkünfte von mehr als 410 € bezogen 
haben,

 ● sie Lohnersatzleistungen wie Eltern-, Kurzarbeiter-, Arbeitslo-
sen- oder Krankengeld von mehr als 410 € bezogen haben,

 ● bei einem der zusammenveranlagten Ehe- oder Lebenspart-
ner die Steuerklasse V, VI oder IV mit Faktor angewandt wor-
den ist oder

 ● bei ihnen ein Freibetrag in den elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen eingetragen wurde. Ein eingetragener Behin-
dertenpauschbetrag führt nicht zur Pflichtveranlagung.

Fallen Arbeitnehmer nicht unter diese Fallgruppen, können sie 
in der Regel als Antragsveranlager freiwillig eine Einkommen-
steuererklärung abgeben, um sich zu viel bezahlte Lohnsteuer 
zurückzuholen. Sie müssen nur die vierjährige Festsetzungsfrist 
einhalten; Einkommensteuererklärungen 2012 können sie daher 
noch bis zum 31.12.2016 einreichen.

Hinweis: Die freiwillige Abgabe einer Einkommensteuerer-
klärung lohnt sich in der Regel, wenn die Werbungskosten des 

Arbeitnehmers über dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 
1.000 € liegen, Kirchensteuer vom Arbeitslohn einbehalten 
wurde, Spenden geflossen sind oder die außergewöhnlichen 
Belastungen die zumutbare Belastung übersteigen.

HAUSBESITZER

SOFORTABZUG EINES DISAGIOS: 5-%-GRENZE 
IST NICHT IN STEIN GEMEISSELT
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Um den Nominalzins ihres Vermietungsdarlehens und die monat-
lichen Kreditraten möglichst gering zu halten, können Vermieter 
mit ihrer Bank den Einbehalt eines sogenannten Disagios oder 
Damnums vereinbaren, so dass sie einen Teil der Zinsen im Vo-
raus bezahlen.

Hinweis: Steuerlicher Vorteil ist, dass ein Disagio bzw. 
Damnum sofort im Jahr der Zahlung als Werbungskosten 
bei den Vermietungseinkünften abgezogen werden darf, so-
fern es marktüblich ist; hiervon geht die Finanzverwaltung 
aus, wenn das Disagio bzw. Damnum nicht mehr als 5 % der 
Darlehenssumme beträgt (bei Darlehen mit Zinsfestschrei-
bungszeitraum von mindestens fünf Jahren).

Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) ist diese 
5-%-Grenze jedoch nicht unverrückbar. Geklagt hatte ein Ver-
mieter, der bei der Finanzierung eines Mehrfamilienhauses mit 
seiner Geschäftsbank den Einbehalt eines 10%igen Disagios 
vereinbart hatte. Finanzamt und Finanzgericht (FG) hatten nur 
5 % als sofort abziehbare Werbungskosten anerkannt und den 
Rest des Disagios über den Zinsfestschreibungszeitraum von 
zehn Jahren verteilt.

Der BFH hob die Entscheidung des FG auf und erklärte, dass die 
Marktüblichkeit einzelfallabhängig anhand der aktuellen Ver-
hältnisse auf dem Kreditmarkt und der Höhe des Disagios im 
Verhältnis zur Höhe und Laufzeit des Kredits geprüft werden 
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muss. Wird eine Zins- und Disagiovereinbarung mit einer Ge-
schäftsbank wie unter fremden Dritten geschlossen, spricht dies 
für eine Marktüblichkeit. Die 5-%-Grenze der Finanzverwaltung 
trifft nach Gerichtsmeinung keine Aussage für Fälle, in denen ein 
Disagio oberhalb dieser Schwelle vereinbart worden ist.

Hinweis: Das FG muss den Fall neu aufrollen und anhand 
der Rechtsgrundsätze des BFH entscheiden, ob die strit-
tigen Zins- und Disagiovereinbarungen marktüblich sind. 
Vermieter, denen vom Finanzamt ein Sofortabzug ihres Dis-
agios wegen überschrittener 5-%-Grenze verwehrt worden 
ist, sollten unsere steuerfachkundige Beratung einholen und 
prüfen lassen, ob sich aufgrund des BFH-Urteils auch für 
den eigenen Fall ein Sofortabzug des Disagios durchsetzen 
lässt.

UMSATZSTEUER: GRUNDSTÜCKSVERMIETUNG 
FÜR UNTERNEHMERISCHE UND WOHNZWECKE

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) erläutert in ei-
ner aktuellen Verfügung, was bei der Vermietung eines Grund-
stücks für unternehmerische und Wohnzwecke umsatzsteu-
erlich zu beachten ist.

Prinzipiell ist die Vermietung steuerfrei. Der Vermieter hat al-
lerdings die Möglichkeit, auf die Steuerbefreiung zu verzichten 
(Option). Warum er das tun sollte? Mit dem Verzicht auf die Steu-
erbefreiung kann sich der Vermieter die Vorsteuer - zum Beispiel 
aus den Herstellungskosten eines Gebäudes - vom Finanzamt 
erstatten lassen.

Beispiel: Ein Grundstückseigentümer errichtet auf sei-
nem bislang unbebauten Grundstück ein Geschäftshaus. 
Die Baukosten betragen insgesamt 1.000.000 € zuzüglich 
190.000 € Umsatzsteuer. Hat der Eigentümer die Absicht, 
das gesamte Objekt steuerpflichtig zu vermieten, kann er die 
190.000 € als Vorsteuer vom Finanzamt zurückverlangen. 
Im Gegenzug muss er seine Mieteinnahmen bei der Umsatz-
steuer versteuern.

Diese Möglichkeit zum Verzicht auf die Steuerbefreiung hat der 
Unternehmer allerdings nur, soweit der Mieter die Räume für sein 
Unternehmen nutzt und selbst zum vollen Vorsteuerabzug be-
rechtigt ist. Bei der Vermietung für private Wohnzwecke ist eine 
Option nicht möglich. 

Die OFD weist nun darauf hin, dass bei Räumlichkeiten, die so-
wohl für private Wohn- als auch für unternehmerische Zwe-
cke genutzt werden, eine steuerpflichtige Vermietung nur für 
den unternehmerisch genutzten Teil möglich ist. Der Verzicht 

auf die Steuerbefreiung kann dabei auch für einzelne unterneh-
merisch genutzte Räume erfolgen. Vermietet man beispielsweise 
eine Wohnung an einen Rechtsanwalt, kann man daher für den 
Teil, der für die Kanzlei genutzt wird, auf die Steuerbefreiung ver-
zichten. 

Hinweis: Die Option scheidet bei den Praxisräumen eines 
Arztes dagegen aus, da dieser im Regelfall umsatzsteuer-
freie Umsätze ausführt. 

ALLE STEUERZAHLER

KINDERBETREUUNGSKOSTEN TROTZ 
ARBEITSLOSIGKEIT ABZIEHBAR
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Bis einschließlich 2011 konnten Eltern die Kosten für die Betreu-
ung von haushaltszugehörigen Kindern unter 14 Jahren zu zwei 
Dritteln und höchstens 4.000 € je Kind wie Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben abziehen, wenn beide Elternteile erwerbstätig 
waren.

Eltern aus Schleswig-Holstein haben vor dem Bundesfinanzhof 
(BFH) erreicht, dass sie die Kinderbetreuungskosten ihres Soh-
nes für das Jahr 2009 trotz einer ganzjährigen Arbeitslosigkeit 
der Mutter wie Werbungskosten abziehen können. Ihr Finanzamt 
hatte erklärt, dass die Kosten allenfalls für eine viermonatige 
Übergangszeit nach dem Arbeitsplatzverlust abziehbar seien, 
danach aber ein Abzug wegen fehlender Erwerbstätigkeit der 
Mutter ausscheide.

Der BFH ließ einen Kostenabzug jedoch für das komplette Jahr 
2009 zu. Entscheidend war für das Gericht, dass Werbungskos-
ten auch dann abziehbar sind, wenn sie durch eine bereits 
beendete oder eine erst angestrebte berufliche Tätigkeit 
veranlasst sind. Dieser weit gefasste Veranlassungszusam-
menhang muss nach Gerichtsmeinung auch für Kinderbetreu-
ungskosten gelten, für die ein Abzug „wie“ Werbungskosten 
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eröffnet ist. Aus dem Einkommensteuergesetz lässt sich nicht 
ableiten, dass ein Kostenabzug nur dann erlaubt ist, wenn Be-
treuung und Erwerbstätigkeit zeitgleich erfolgen, denn der Ge-
setzeswortlaut fordert lediglich, dass der Aufwand „wegen einer 
Erwerbstätigkeit“ entstanden ist und nicht „während einer Er-
werbstätigkeit“.

Hinweis: Für den Abzug erwerbsbedingter Kinderbetreu-
ungskosten muss also kein zeitlicher „Gleichklang“ zwischen 
der Erwerbstätigkeit der Eltern und der Kinderbetreuung be-
stehen - es genügt ein Veranlassungszusammenhang. Im 
Urteilsfall war ein solcher gegeben, weil die Mutter die künf-
tige Betreuung ihres Sohnes nicht durch eine Kündigung der 
bestehenden Betreuungsverträge hatte aufs Spiel setzen 
wollen. Hätte sie das Kind zu Beginn ihrer Arbeitslosigkeit 
aus der Betreuung herausgenommen, hätte sie bei Antritt 
einer neuen Arbeitsstelle womöglich keinen neuen Betreu-
ungsplatz gefunden. Die Urteilsgrundsätze sind lediglich für 
die alte Rechtslage relevant; seit 2012 können Kinderbetreu-
ungskosten - unabhängig von einer bestehenden Erwerbstä-
tigkeit der Eltern - nur noch als Sonderausgaben abgezogen 
werden.

HÄUSLICHES ARBEITSZIMMER: KEIN ANTEILIGER 
KOSTENABZUG FÜR KÜCHE, BAD UND FLUR

Wer von zuhause aus arbeitet, kann die Kosten für sein häusli-
ches Arbeitszimmer als Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
abziehen, wenn

 ● der Raum der Mittelpunkt seiner gesamten betrieblichen und 
beruflichen Tätigkeit ist (Komplettabzug) oder

 ● ihm für die dort ausgeübte betriebliche bzw. berufliche Tätig-
keit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht (beschränk-
ter Abzug bis 1.250 € pro Jahr).

Nach neuerer Rechtsprechung des Großen Senats des Bundes-
finanzhofs (BFH) setzt dieser Raumkostenabzug aber voraus, 
dass das häusliche Arbeitszimmer ausschließlich oder nahezu 
ausschließlich betrieblich bzw. beruflich genutzt wird. Eine nicht 
nur geringfügige private Mitnutzung des Raumes schließt einen 
Kostenabzug komplett aus - selbst ein anteiliger Kostenabzug 
ist dann nicht möglich. Das hat zur Folge, dass beispielsweise 
Arbeitsecken oder Durchgangszimmer aufgrund der privaten 
Mitnutzung des Raumes steuerlich nicht als abziehbares Arbeits-
zimmer anerkannt werden.

Anknüpfend an diese Rechtsprechung hat der BFH entschieden, 
dass auch die Kosten für Nebenräume der Privatwohnung 
wie Küche, Bad und Flur nicht anteilig abgesetzt werden 
können. Geklagt hatte eine selbständige Lebensberaterin, die 
ein steuerlich anerkanntes häusliches Arbeitszimmer unterhalten 
hatte, der aber vom Finanzamt ein zusätzlicher hälftiger Betriebs-
ausgabenabzug für Küche, Bad und Flur der Privatwohnung ver-
wehrt worden war. Der BFH bestätigte diese Entscheidung mit 
dem Argument, dass auch diese Nebenräume nicht (nahezu) 
ausschließlich betrieblich genutzt wurden.

Hinweis: Die Kosten für gemischt (privat und betrieblich) 
genutzte Nebenräume der Privatwohnung können also nicht 
steuermindernd abgezogen werden. Anders ist der Fall aber 
gelagert, wenn der Erwerbstätige sich ein außerhäusliches 
Arbeitszimmer - beispielsweise in einer separat angemiete-
ten Arbeitswohnung - eingerichtet hat. In diesem Fall sind 
die dortigen Nebenräume nicht in die Privatwohnung ein-
gebunden und können daher im Paket mit dem eigentlichen 
Arbeitsraum abgesetzt werden.

ZAHLUNGSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG

(*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- u. Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

12.09.2016 (15.09.2016*)
• Umsatzsteuer

(Monatszahler)

• Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt
(Monatszahler)

• Einkommensteuer mit SolZ u. KiSt
(Vorauszahlung)

• Körperschaftsteuer mit SolZ
(Vorauszahlung)

28.09.2016
• Sozialversicherungsbeiträge

September 2016

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

- 6 -

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung 
kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den be-
handelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.

09/2016


